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Tarifbindung stärken:  
Anforderungen an die Brandenburger Politik 
  

 

 

  

1 Tarifvertrag ist MehrWert 
1.000 Euro – so groß ist der Unterschied in Branden-
burg durchschnittlich zwischen Tariflöhnen und 

Nicht-Tariflöhnen. Doch weniger als die Hälfte der 
Brandenburger Beschäftigten bekommen Tarif-

lohn. Nur noch eine kleine Minderheit, weniger als 
ein Fünftel der Betriebe, zahlt Tarif. 

 

Das sind einige der zentralen Ergebnisse der Studie 
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen In-

stituts (WSI) zur Tarifbindung, die der DGB in Auf-

trag gegeben hat. 

Die Studie untersucht zum einen die Frage, was die 

schwache Tarifbindung in Brandenburg für die Be-
schäftigten und ihre Familien bedeutet. Zum ande-

ren fragt sie nach den Gründen für den Rückgang 

der Tarifbindung und benennt Handlungsmöglich- 

keiten der Landesregierung, um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken. 

Die Autoren beschreiben eine beunruhigende Ten-

denz: „Während immerhin noch 32 Prozent der vor 
1990 gegründete Betriebe tarifgebunden sind, sind 
es unter den seit 2010 gegründeten Betrieben 

lediglich zwölf Prozent.“ Gleichzeitig beschreiben 

sie aber auch Erfolge der Gewerkschaften. So ist 
2023 die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder in Bran-

denburg mit mehr als 10.000 Neueintritten gestie-
gen und in einigen Betrieben die Rückkehr in die 

Tarifbindung erkämpft worden. 

 

2 Tarifbindung stärken 
durch gute politische 
Rahmenbedingungen 

Brandenburg weist wie Deutschland insgesamt im 

europäischen Vergleich keine sehr hohe Tarifbin-

dung auf. In 14 von 27 EU-Staaten liegt die Tarifbin-
dung höher als in Brandenburg. Acht Staaten erfül-
len derzeit die in der Europäischen 

Mindestlohnrichtlinie formulierte Zielmarke einer 
Tarifbindung von 80 Prozent.  

 

 Tarifvertrag ist MehrWert – Gute 
Löhne, Gutes Leben in Brandenburg  
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Auffallend ist, dass alle EU-Staaten mit einer sehr 

hohen Tarifbindung auf eine starke staatliche Un-

terstützung des Tarifvertragssystems setzen. Die 
Autoren benennen in ihrer Studie konktere Hand-
lungsfelder, in denen die Landesregierung für eine 

Erhöhung der Tarifbindung aktiv werden kann, da-

mit auch für die andere Hälfte der Beschäftigten 

gilt: Gute Löhne, Gutes Leben in Brandenburg.   

3 Tarifbindung stärken 
durch Vorbildfunktion  

In ihrem Koalitionsvertrag von 2019 hatte sich die 
Landesregierung eindeutig dazu verpflichtet, „da-

für [zu] sorgen, dass sich das Land für tarifliche Be-
zahlung in den Betrieben mit Landesbeteiligung 

einsetzt“. Tatsächlich ist dies aber nur bei etwas 
mehr als der Hälfte der Unternehmen der Fall. Kei-
neswegs besser ist die Tarifbindung von Unterneh-

men mit öffentlicher Beteiligung auf kommunaler 

Ebene.  

Besonders negativ steht es um die Tarifbindung in 
der Landeshauptstadt Potsdam. Knapp zwei Drittel 

aller kommunalen Unternehmen in Potsdam sind 
tariflos. In Frankfurt (Oder) hat immerhin die Hälfte 

der Unternehmen einen Tarifvertrag, während in 

Cottbus mehr als drei Viertel aller Unternehmen ta-
rifgebunden sind.  

 

Doch auch in Cottbus ist die Tarifbindung keine 

Selbstverständlichkeit. Erst Ende Januar 2024 ver-
kündete der Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, 
dass der Stadtwerkeverbund wieder den Flächen-
tarifvertrag Versorgung (TV-V) anwenden wird. 

Dem vorausgegangen waren zahlreiche Proteste 

und Streiks der Beschäftigten, mit denen sie die 

mehrjährige Tarifflucht des Unternehmens been-
det und zugleich ihre Arbeitsbedingungen deutlich 

verbessert haben. 

 

Dass Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung ta-
rifgebunden sind, sollte eigentlich selbstverständ-
lich sein. Die Realität in Brandenburg, sei es auf 
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Landesebene oder auf kommunaler Ebene, sieht 

anders aus. Im Gegenteil, der Kommunale Arbeit-
geberverband erlaubt sogar sogenannte OT-Mit-

gliedschaften, also “Ohne Tarif”. 

Der DGB fordert von der Landesregierung und den 
Kommunen, dass sie ihre Vorbildfunktion wahr-
nehmen. Unternehmen im vollständigen oder teil-
weisen öffentlichen Eigentum müssen tarifgebun-

den sein. OT-Mitgliedschaften haben besonders in 
einem öffentlichen Arbeitgeberverband nichts zu 
suchen. 

4 Tarifbindung stärken 
durch Tariftreue 

In Brandenburg werden pro Jahr öffentliche Auf-
träge im Wert von ca. 1,5 Mrd. Euro vergeben, unge-

fähr zwei Drittel von den Kommunen. Land und 

Kommunen haben somit eine erhebliche Markt-
macht. 

 

Jeder öffentliche Auftrag, ob beim Bau oder beim 
Schulessen, kann nur einmal vergeben werden. Je-

der öffentliche Auftrag an ein Unternehmen ohne 
Tarifbindung schwächt tarifgebundene Wettbewer-

ber und damit die Tarifbindung insgesamt. 

Immer mehr Bundesländer haben daher Tariftreue-
Gesetze beschlossen. In Ländern wie Berlin, Thü-

ringen und Sachsen-Anhalt werden Tarifverträge 
vorgeben, die für die öffentliche Auftragsvergabe in 

den jeweiligen Branchen maßgeblich sind. 

 

Auch in Brandenburg sollte nach dem Koalitions-

vertrag von 2019 geprüft werden, ob eine „Tariftreu-
eklausel …zur Voraussetzung für die Vergabe von 

öffentlichen Aufträgen“ gemacht werden könnte. 
Mit Verweis auf rechtliche Probleme gibt es ein sol-
ches Gesetz bis heute nicht. Das Berliner Vergabe-
gesetz mit seiner Tariftreueklausel wird seit fast 
eineinhalb Jahren angewendet, ohne dass dage-

gen geklagt worden wäre.  

Der DGB fordert deshalb von der Brandenburger 
Landesregierung, sich der Berliner Regelung anzu-
schließen. Damit gäbe es auch endlich einen ein-

heitlichen Rechtsrahmen für die Wirtschaftsregion 
Berlin-Brandenburg.  

 

Seit dem 1. Januar 2023 hat das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klimaschutz erstmalig auch 
die Tarifbindung als Kriterium für Wirtschaftsförde-

rung aufgenommen. Mecklenburg-Vorpommern 
räumt tarifgebundenen Unternehmen generell ei-
nen höheren Fördersatz ein und schließt außerdem 

größere Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftig-

ten komplett von jeglicher Förderung aus, wenn 

diese Löhne und Gehälter unterhalb des Tarifni-
veaus zahlen. 

Der DGB fordert daher: Tariftreue auch in der Bran-

denburger Wirtschaftsörderung! 

5 Tarifbindung stärken durch: 
Aktionsplan 

Die Europäische Mindestlohnrichtlinie verlangt von 

allen EU-Mitgliedsstaaten, deren Tarifbindung un-
terhalb von 80 Prozent liegt, einen konkreten 
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Aktionsplan zur Stärkung des Tarifvertragssystem 

zu entwickeln. In einem föderalen System wie 
Deutschland sollte dies nicht allein vom Bund, son-

dern auch von den Ländern gemacht werden. Um 
den anhaltenden Erosionsprozess des Tarifver-
tragssystems zu stoppen, müssen die Länder zu-
sammenarbeiten und aktiv für eine Stärkung der 
Tarifbindung eintreten.  

Denn das zeigt die Studie des WSI sehr deutlich: Die 
Tarifbindung befindet sich nicht nur in Ostdeutsch-
land, sondern bundesweit im Sinkflug.  

 

 

 

Mit dem „Brandenburger Bündnis für Gute Arbeit“ 

besteht im Prinzip bereits heute ein institutioneller 

Rahmen, um mit Gewerkschaften, Arbeitgeberver-
bände und Landesregierung einen konkreten Akti-

onsplan für eine Stärkung der Tarifbindung in Bran-
denburg zu entwickeln. Dieser sollte eine Reihe von 
verbindlichen Maßnahmen enthalten.  

Das wären zum einen die bereits erwähnten Maß-

nahmen wie die Überführung aller noch nicht tarif-

gebundenen öffentlichen Unternehmen und Betei-
ligungen in die Tarifbindung, die Einführung 
umfassender Tariftreuevorgaben ins Brandenbur-

ger Vergabegesetz nach Berliner Vorbild sowie die 

Ausdehnung solcher Tariftreuereglungen auf alle 
Zuwendungen und Maßnahmen der Wirtschaftsför-

derung. Weitere Maßnahmen zur Stärkung der Ta-
rifbindung wären der Aufbau einer Arbeitskammer 

und eine Bundesratsinitiative zur Stärkung der All-
gemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen sowie 

die Abschaffung von OT-Mitgliedschaften in Arbeit-
geberverbänden. 


